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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Ab-
satz 1und 2 Datenschutz-Grundverordnung für  

die Beantragung eines elektronischen Aufenthaltstitels 
 
 

1 Verantwortlicher: Landratsamt Mittelsachsen 
Abteilung: Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten 
Abteilungsleiter/in: Frau Ramona Noetzel 

Referat: Stabsbereich Ausländer-und Asylrecht 

Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 

E-Mail: 

auslaenderbehoerde@landkreis-mittelsach-
sen.de 

Telefon: 

03731/799 3640 

2 Datenschutzbeauftragte/r: Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Mittelsachsen 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 

E-Mail: 

datenschutz@landkreis-mittelsachsen.de 

Telefon: 

03731 799 3540 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Da-
ten: 

Das Landratsamt Mittelsachsen, Stabsstelle Ausländer- und Asylange-
legenheiten, Stabsbereich Ausländer- und Asylrecht, verarbeitet perso-
nenbezogene Daten (u.a. Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit) 
soweit dies für die Erledigung der ihr gesetzlich übertragenen Aufga-
ben erforderlich ist (u.a. für ordnungsrechtliche Verfügungen, sonstige 
Anordnungen und Nebenbestimmungen sowie Maßnahmen zu deren 
Durchsetzung). In diesem Rahmen werden Ihre personenbezogenen 
Daten nach Maßgabe der ausländerrechtlichen Bestimmungen etwa in 
einer Ausländerdatei sowie im Ausländerzentralregister gespeichert 
und dienen als Grundlage für die Erteilung aufenthaltsrechtlicher Er-
laubnisse und sonstiger Bescheinigungen über den Aufenthaltsstatus. 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, um 
ein ausländerrechtliches Verfahren durchzuführen. 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten: 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeit ergeben sich aus 
dem Aufenthaltsgesetz, den aufgrund des Aufenthaltsgesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen (u.a. Aufenthaltsverordnung, Beschäfti-
gungsverordnung, Integrationskursverordnung), dem Asylgesetz, dem 
Gesetz über das Ausländerzentralregister, der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über das Ausländerzentralregister,  sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz und 
dem Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetz. 

5 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht bei Ihnen, sondern bei anderen Stellen 
erhoben werden. 

5.1 Es handelt sich um die 
Verarbeitung folgender 
Kategorien personenbe-
zogener Daten: 

      

5.2 Diese personenbezoge-
nen Daten stammen aus 
folgender Quelle: 
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Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Quelle: 

 ja                                          nein 

6.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtun-
gen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja                                          nein 

6.2 nur 
falls 
Nr. 
6.1 
ja: 

Angabe der Emp-
fänger oder Kate-
gorien der Emp-
fänger der perso-
nenbezogenen 
Daten: 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an 
 
Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern (AKDB) 
Hansastraße 12-16 
80686 München  
 
als Auftragsverarbeiter des Verantwortlichen, um die Daten an die 
Ausländerbehörde übermitteln zu können. 
 
Die Ausländerbehörde verarbeitet Ihre Daten weiter. Unter anderem 
werden Ihre Daten in einer Ausländerdatei gespeichert sowie zur 
Speicherung im Ausländerzentralregister an das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge als zuständige Registerbehörde übermittelt (§ 6 Absatz 1 
Nummer 1 AZRG). Ihre Daten werden zudem in weiteren Registern 
gespeichert, auf welche auch Behörden anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union Zugriff haben (z. B. EURODAC-Datenbank, Visa-
Informationssystem, Schengener Informationssystem). 
 
Falls erforderlich und gesetzlich zulässig (z. B. um über Ihren Aufenthalt 
entscheiden zu können, den Leistungsmissbrauch öffentlicher Mittel zu 
verhindern, Sicherheitsbedenken zu prüfen, Ihre Integration zu fördern) 
werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben an: 
- das Bundesverwaltungsamt, 
- das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
- andere Ausländerbehörden, 
- den internen Bereich für IT-Infrastruktur und Service (im Falle der 

Behebung einer Störung ist der Zugriff auf personenbezogene 
Daten nicht auszuschließen), 

- die Meldebehörden, 
- die Sicherheitsbehörden, 
- die Sozialleistungsträger, 
- das Jobcenter, 
- die Zollverwaltung, 
- die Staatsanwaltschaft, 
- sonstige Vollstreckungsbehörden, 
- das Auswärtige Amt, 
- Behörden anderer Staaten. 

 

7 Dauer der Speicherung o-
der Kriterien für die Fest-
legung der Dauer der 
Speicherung: 

Ihre Antragsdaten werden im Online-Dienst für die Dauer der Sitzung 
bzw. bei Inaktivität für maximal 30 Minuten (Time-Out) temporär zwi-
schengespeichert. Nach der Übermittlung Ihres Anliegens an die Auslän-
derbehörde oder einer Inaktivität von mehr als 30 Minuten werden Ihre 
Eingaben automatisch gelöscht.  
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Nach dem Versand Ihrer Daten an die Ausländerbehörde werden Ihre 
Daten dort so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsbestimmungen des Bundes und der Länder 
für die jeweilige Aufgabenerfüllung (u. a. ordnungsgemäße Aktenführung, 
Erfüllung von Dokumentationspflichten) erforderlich ist.  
 
Im Übrigen werden Ihre Daten in der Ausländerbehörde für die folgende 
Dauer gespeichert: 
- bei Einbürgerung: 5 Jahre nach einer Einbürgerung, 
- bei Wegzug: 10 Jahre nach dem Wegzug aus dem 

Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde, 
- bei Tod: 5 Jahre nach dem Sterbetag, 
- bei Ausweisung oder Abschiebung: 10 Jahre nach Ablauf des 

Befristungsdatums. 

 

8 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen fol-
gende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezo-
gene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durch-
geführt wird (Artikel 20 DSGVO) und 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

      

9 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, 
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Kontor am Landtag 
Devrientstraße 5 
01067 Dresden. 
Postanschrift:  
Postfach 11 01 32, 01330 Dresden 

10.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation über-
mittelt werden. 

 ja                                          nein 

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an       

10.2 nur 
falls 
Nr. 

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Datenschutz-Grundverordnung vor, 
mit dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass das Drittland/die internationale Organi-
sation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet. 

 ja                                          nein 
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10.1 
ja: 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja 
und 
10.2 
nein: 

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der personenbezo-
genen Daten vor. 

 Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern: 
      

 Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar 
     unter: 

      

11.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist gesetz-
lich vorgeschrieben. 

 ja                                          nein 

falls ja: Rechtsgrundlage ist §§ 49 Abs. 2, 82 Abs. 1, 86 AufenthG. 

11.2 nur 
falls 
11.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

 ja                                          nein 

11.3 nur 
falls 
Nr. 
11.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende perso-
nenbezogene Da-
ten: 

siehe Antrag 

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

In diesem Fall ist eine Antragsbearbeitung nicht möglich. 
Wenn Sie bei der Ausländerbehörde eine Leistung beantragen, sind Sie 
dazu verpflichtet, die für diesen Zweck erforderlichen nachprüfbaren An-
gaben zu machen und hierzu geeignete Beweismittel beizubringen (z. B. 
Personaldokumente, Urkunden und andere Dokumente).  
 
Ihre Mitwirkungspflicht ergibt sich aus § 82 Absatz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes. Wenn Sie nicht mitwirken, kann dies für Sie mit 
nachteiligen Folgen verbunden sein. So können unrichtige oder 
unvollständige Angaben, die nicht rechtzeitig gegenüber der 
Ausländerbehörde vervollständigt oder korrigiert werden, das Verfahren 
verlangsamen, die Rücknahme bereits erteilter Aufenthaltsrechte, eine 
Geldstrafe, eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Ausweisung 
aus dem Bundesgebiet zur Folge haben. 

 

11.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist vertraglich 
vereinbart. 

 ja                                          nein 

11.5 nur 
falls 
Nr. 
11.4 
ja: 

Die vertragliche 
Vereinbarung be-
zieht sich auf fol-
gende personen-
bezogene Daten: 
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Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

      

11.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist für einen 
Vertragsabschluss erforderlich. 

 ja                                          nein 

11.7 nur 
falls 
Nr. 
11.6 
ja: 

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

      

12.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

12.2 nur 
falls 
Nr. 
12.1 
ja: 

Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die Auswirkun-
gen dieser Verarbeitung für Sie informiert: 

      

 


